
 
 
GZ.: A 8 – 11326/2008-14 Graz, am 18.9.2008 
Abteilung für Grünraum und Gewässer, Finanz-, Beteiligungs- und 
Hochwasserschutz Petersbach Liegenschaftsausschuss 
1. Projektgenehmigung über 
€ 110.000,-- in der AOG 2008-2009 BerichterstatterIn: 
2. Ausgabeneinsparung in Höhe von 
€ 110.000,-- in der AOG 2008 .......................................... 
 
  
   

 
B e r i c h t  

an den 
G e m e i n d e r a t  

 
 
Die Abteilung für Grünraum und Gewässer beantragt in der AOG 2008-2009 eine 
Projektgenehmigung in Höhe von € 110.000,-- und begründet dies wie folgt: 
 
Im Rahmen des Sachprogrammes Grazer Bäche wurde dem Petersbach eine hohe 
Umsetzungspriorität zugeordnet. Im Maßnahmenprogramm (Studie) 2006 wurde die 
grundsätzliche Machbarkeit der Hochwassersanierung erstmals untersucht. Zwischenzeitlich 
wurde der Petersbach durchgehend vermessen und die potentiellen Rückhaltebeckenstandorte 
am Oberlauf mittels Detailstudie geprüft. 
 
Als nächster dringlicher Schritt sollen Einreichdetailprojekte erstellt werden: 
Wasserrechtliche Einreichdetailplanungen im Unterlauf bzw. Durchlass St. Peter Hauptstraße 
und eine statisch-konstruktive Detailplanung im Bereich Durchlass St. Peter Hauptstraße. 
 
Als einziger sinnvoller Bieter wurde hierfür unter Abstimmung mit dem Projektpartner des 
Landes (FA 19B) das Büro Hydroconsult GmbH eingeladen. Die Planungsarbeiten sollen 
umgehend beauftrag werden. Erste Teilergebnisse sollten bereits 2008 vorliegen die 
Endabrechnung wird spätestens mit Ende 2009 angestrebt.  
 
Laut der Abteilung für Grünraum und Gewässer wird ein Antrag auf Zuerkennung von 
Fördermitteln bei der zuständigen Förderstelle des Landes (FA 19B) eingebracht. Die Höhe 
der Förderung ist allerdings noch unklar. Aus diesem Grund ist vorerst von einer alleinigen 
Kostentragung durch die Stadt Graz auszugehen. 
 
Die Bedeckung dieses Projektes erfolgt durch Umschichtung von der Fipos 5.63900.728000 
im Rahmen des AOG-Programmes 2006-2010. 
 
 
Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den  
 

Antrag, 
 



der Gemeinderat wolle gemäß § 90 Abs 4 bzw § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt 
Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 41/2008 beschließen: 
 
 
1. In der AOG 2008-2009 wird die Projektgenehmigung „Hochwasserschutz Petersbach“ mit 
Gesamtkosten in Höhe von € 110.000,-- im Rahmen des AOG - Programms 2006-2010 
 

Projekt Ges.Kost. RZ MB 2008 MB 2009

Hochwasserschutz Petersbach 110.000 2008-2009 0 110.000
RZ = Realisierungszeitraum

MB = Mittelbedarf  
 
beschlossen. 
 
Die Bedeckung erfolgt auf der Fipos 5.63900.728200 (DR 10503, AOB A 10/5). 
 
 
2. In der AOG des Voranschlages 2008 werden die Fiposse 
 
5.63900.728000 „Entgelte für sonstige Leistungen, Hochwasserschutz“  
 
6.63900.346000 „Investitionsdarlehen von Kreditinstituten“ 
 
um je € 110.000,-- gekürzt. 
 
 
 
Die Bearbeiterin:  Der Abteilungsvorstand: 
 
 
(Claudia Baravalle) (Mag. Dr. Karl Kamper) 

 
Der Finanzreferent 

 
 

(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüsch) 
 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses  
 
 

am ............................... 
 
Der Vorsitzende: Die Schriftführerin: 


